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1. Einleitung 

Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) ist eine gemeinnützige Stiftung, die in ihrer heuti-
gen Form 1953 gegründet wurde.1 Der Stiftungszweck wird 1965 wie folgt beschrieben: „Zweck 
der Stiftung ist es, wissenschaftlich hoch qualifizierten jungen Akademikern (…) die Möglichkeit 
zu geben, ein Forschungsvorhaben in der Bundesrepublik Deutschland durchzuführen.“2 Die 
Stiftung fokussiert sich dabei auf die Förderung von Postdoktoranden im Rahmen von Wissen-
schaftskooperationen zwischen ausländischen und deutschen Forschern. Dieses Konzept wurde 
in den folgenden Jahren mit zahlreichen Forschungspreisen und Stipendienformaten fortlaufend 
erweitert.  

In einer aktuellen Kleinen Anfrage der Fraktion der CDU/CSU (20/7476) wird die Finanzierungs-
höhe von Forschungsstipendien der Alexander-von-Humboldt-Stiftung thematisiert. Dabei wird 
darauf hingewiesen, dass die Höhe der Forschungsstipendien für ausländische Wissenschaftler 
in Deutschland unter Berücksichtigung der Lebensbedingungen und Verbraucherpreise zuletzt 
im Jahre 2012 festgesetzt worden sei und daher ggf. im Vergleich zu anderen Stipendienformaten 
des Auslands „ins Hintertreffen“ geraten könne.3  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern es vergleichbare Fördermodelle in an-
deren Ländern gibt, wie diese ausgestaltet sind und wie ländervergleichende Daten zur Anzahl 
von wissenschaftlich Tätigen (Studenten, Promovenden, junge und erfahrene Wissenschaftler un-
terschiedlichen Status‘) erhoben werden können. 

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst ausgewählte Förderformate der AvH vorgestellt, auf 
Stipendien einzelner privater Stiftungen eingegangen und sodann Systeme in ausgewählten Län-
dern beleuchtet. Abschließend wird das Problem der ländervergleichenden Erfassung von Promo-
vierenden-Zahlen und Finanzierungsmöglichkeiten von Promotionen in Deutschland dargestellt. 

2. Stipendien und Preise der Alexander von Humboldt Stiftung für Postdoktoranden und 
Wissenschaftler 

Prinzipiell können mittels der Stipendien und Forschungspreise Wissenschaftler (Postdoktoran-
den und erfahrene Wissenschaftler) nach Deutschland kommen, um ihr wissenschaftliches Pro-
jekt gemeinsam mit einem Kooperationspartner durchzuführen. Auf der anderen Seite können 

                                     

1 Zur Geschichte der Alexander von Humboldt Stiftung, siehe Informationsseite der AvH: https://www.hum-
boldt-foundation.de/entdecken/ueber-die-humboldt-stiftung/geschichte.  

2 Ebd.  

3 Bundestagsdrucksache 20/7730 vom 12. Juli 2023: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion der CDU/CSU; Drucksache 20/7476: Forschungsstipendien der Alexander von Humboldt-Stiftung; 
https://dserver.bundestag.de/btd/20/077/2007730.pdf.  

https://www.humboldt-foundation.de/entdecken/ueber-die-humboldt-stiftung/geschichte
https://www.humboldt-foundation.de/entdecken/ueber-die-humboldt-stiftung/geschichte
https://dserver.bundestag.de/btd/20/077/2007730.pdf
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allerdings auch Wissenschaftler aus Deutschland im Ausland ein Forschungsprojekt als Gast bei 
einem Alumnus der AvH umsetzen.4 

Im Folgenden werden die derzeit existierenden Förderprogramme der AvH5 aufgelistet und dabei 
insbesondere auf Leistungsumfang und Zeitraum der Förderung eingegangen. Die Angaben sind 
in alphabetischer Reihenfolge geordnet.  

2.1. Alexander von Humboldt-Professur 

Zielgruppe des Preises sind Wissenschaftler, „die in ihrem Fachgebiet weltweit führend sowie im 
Ausland tätig sind“. Die Bewerbung erfolgt auf Vorschlag der gastgebenden deutschen Hoch-
schule. Ursprungsland der Preisträger kann jedes Land außer Deutschland sein. „Das Preisgeld 
beträgt 5 Millionen Euro für experimentell arbeitende bzw. 3,5 Millionen Euro für theoretisch 
arbeitende Wissenschaftler*innen. Es steht über einen Zeitraum von fünf Jahren zur Verfü-
gung.“  

Des Weiteren führt die AvH in den Verwendungsbestimmungen aus:  

  „Der*die Preisträger*in muss das Preisgeld zur Durchführung seiner*ihrer Forschungsarbei-
ten an der aufnehmenden Institution in Deutschland verwenden. Aus dem Preisgeld dürfen 
alle Ausgaben bestritten werden, die diesem Zweck dienen (inklusive der Ausgaben für die 
erforderlichen Geräte und Sachmittel, Personal-, Reisekosten etc.). Der*die Preisträger*in 
kann für einen Zeitraum von fünf Jahren aus dem Preisgeld monatlich einen Betrag (in Höhe 
von 1/12 der jährlichen Bezüge) für das persönliche Einkommen entnehmen. Die Höhe der 
jährlichen Bezüge aus dem Preisgeld wird von der aufnehmenden Institution festgelegt; sie 
kann bis zu 180.000 EUR p. a. betragen. In besonders begründeten Fällen kann die Alexander 
von Humboldt Stiftung auf Antrag der aufnehmenden Institution einer Erhöhung dieses Be-
trages auf bis zu 250.000 EUR p. a. zustimmen. Sonstige Einkünfte, einschließlich zusätzli-
cher Gehaltszahlungen der aufnehmenden Institution oder von dritter Seite, werden hierauf 
nicht angerechnet. Der*die Preisträger*in ist im Übrigen frei bei der vertraglichen Gestaltung 
des persönlichen Einkommens aus dem Preisgeld im Rahmen der jeweils geltenden gesetzli-
chen und (außer-)tariflichen bzw. besoldungsrechtlichen Regelungen in Abstimmung mit der 
aufnehmenden Institution. Dabei darf die von der aufnehmenden Institution festgelegte Höhe 
der jährlichen Bezüge aus dem Preisgeld (bis zu 180.000 EUR p. a. bzw., im Falle der Zustim-
mung der Alexander von Humboldt-Stiftung, bis zu 250.000 EUR) nicht überschritten wer-
den.“6 

                                     

4 Darstellung der AvH, Internet-Informationsseite: https://www.humboldt-foundation.de/entdecken/ueber-die-
humboldt-stiftung/ueber-die-stiftung.  

5 Die Angaben beziehen sich auf die auf den Internetseiten der AvH abrufbaren Förderprogramme: 
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/programme-a-bis-z.   

6 AvH: Internationaler Preis für Forschung in Deutschland, Verwendungsbestimmungen, April 2023; 
https://www.humboldt-foundation.de/fileadmin/Bewerben/Programme/Alexander-von-Humboldt-Profes-
sur/humboldt-professur_verwendungsbestimmungen.pdf. Seite 4.  

https://www.humboldt-foundation.de/entdecken/ueber-die-humboldt-stiftung/ueber-die-stiftung
https://www.humboldt-foundation.de/entdecken/ueber-die-humboldt-stiftung/ueber-die-stiftung
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/programme-a-bis-z
https://www.humboldt-foundation.de/fileadmin/Bewerben/Programme/Alexander-von-Humboldt-Professur/humboldt-professur_verwendungsbestimmungen.pdf
https://www.humboldt-foundation.de/fileadmin/Bewerben/Programme/Alexander-von-Humboldt-Professur/humboldt-professur_verwendungsbestimmungen.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Dokumentation 
WD 8 - 3000 - 063/23 

Seite 6 

Zusätzliche Förderungen erhält der Preisträger und/oder Ehepartner hinsichtlich des Besuchs 
von Sprachkursen. Auch besteht ein gesetzlicher Krankenversicherungsschutz für den Preisträ-
ger und seine Familienangehörige nach entsprechendem Antrag bei der im Heimatland bestehen-
den gesetzlichen Krankenversicherung (betrifft vorrangig Preisträger mit einer Staatsangehörig-
keit eines EU-Mitgliedsstaats). Hinsichtlich steuerlicher Regelungen gibt die AvH an:  

  „Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung geht davon aus, dass der Preis als Sachbeihilfe eines 
Forschungsprojektes in Deutschland steuerfrei ist. Bezüglich des zur Deckung des Lebensun-
terhaltes verwendeten Teils des Preisgeldes wird empfohlen, die Steuerpflicht im Einzelnen 
zu prüfen. Hierbei sind eventuelle Doppelbesteuerungsabkommen zu berücksichtigen.“7 

2.2. Bundeskanzler-Stipendium 

Hochschulabsolventen „mit ersten Führungserfahrungen“ aus den Ländern Brasilien, China, In-
dien, Südafrika und den USA können „ein eigenes Projekt realisieren, das [den] Karriereentwick-
lung [des Stipendiaten] dient, gesellschaftlich relevant ist und eine nachhaltige öffentliche Wir-
kung entfaltet“.8 Die Stipendiaten müssen aus den Arbeitsbereichen Politik, Wirtschaft, Medien, 
Verwaltung, Gesellschaft oder Kultur stammen. Der erste Hochschulabschluss des Stipendiaten 
darf nicht mehr als zwölf Jahren zurückliegen. 

Das Stipendium ist mit einer monatlichen Zahlung von 2.000 Euro, 2.300 Euro oder 2.600 Euro - 
je nach Ausbildungs- und Karrierestand - verbunden und bietet außerdem einen Intensiv-Sprach-
kurs vor Beginn sowie die Teilnahme an Deutschkursen. Zusätzliche finanzielle Unterstützung 
wird für Reisen, mitreisende Familienmitglieder und für eine Krankenvollversicherung angebo-
ten. 

2.3. Capes-Humboldt-Forschungsstipendium 

Das Stipendium richtet sich an Postdocs und erfahrene Forschende aus Brasilien und beinhaltet 
einen Forschungsaufenthalt in Deutschland von sechs bis 24 Monaten. Das monatliche Stipen-
dium beläuft sich auf 2.600 Euro für Postdocs und 3.100 Euro für erfahrene Forschende.   

Weitere finanzielle Unterstützungen beziehen sich u.a. auf:  

- Familienzulagen für Kinder und Ehepartner  
- Sprachkurse: zwei- bis viermonatige Intensivsprachkurse auch für mitreisende Ehepart-

ner 
- Reisekostenzuschüsse: „Mobilitätspauschale als Zuschuss für Ausgaben im Zusammen-

hang mit notwendigen Konferenz- und Forschungsreisen, Archiv- und Bibliotheksaufent-
halten etc. in Deutschland und im Ausland“  

- Krankenkasse: Beihilfe zur Krankenversicherung 

                                     

7 https://www.humboldt-foundation.de/fileadmin/Bewerben/Foerderung_waehrend_Aufenthalt/Forschungs-
preise/humboldt-professur_richtlinien.pdf.  

8 https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/bundeskanzler-stipendium.  

https://www.humboldt-foundation.de/fileadmin/Bewerben/Foerderung_waehrend_Aufenthalt/Forschungspreise/humboldt-professur_richtlinien.pdf
https://www.humboldt-foundation.de/fileadmin/Bewerben/Foerderung_waehrend_Aufenthalt/Forschungspreise/humboldt-professur_richtlinien.pdf
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/bundeskanzler-stipendium
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- „Zusätzliche Verlängerung des Forschungsstipendiums um bis zu 12 Monate, wenn Kin-
der unter 12 Jahren mit nach Deutschland reisen“9 

2.4. Carl-Zeiss-Humboldt-Forschungspreis 

Der Forschungspreis richtet sich an nicht-deutsche Wissenschaftler der MINT-Fächer. Das Preis-
geld beträgt 100.000 Euro und beinhaltet einen bis zu 12-monatigen Forschungsaufenthalt in 
Deutschland. „Zum Preisgeld hinzu kommen Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur weiteren Fi-
nanzierung der Zusammenarbeit der Preisträger*innen mit Fachkolleg*innen in Deutschland – 
etwa für die Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen, für wissenschaftliche Geräte, für die 
Einbeziehung von wissenschaftlichem Nachwuchs in die Kooperation oder auch die Kinderbe-
treuung.“10 Hinsichtlich des Versicherungsschutzes und steuerlicher Regelungen gelten die An-
gaben unter 2.1. dieser Dokumentation. 

2.5. Feodor Lynen-Forschungsstipendium 

Dieses Stipendium richtet sich an Forschende aus Deutschland. Förderberechtigt sind Postdocs 
und erfahrene Forschende. Es beinhaltet einen sechs- bis 24-monatigen Forschungsaufenthalt im 
Ausland bei einem von rund 25.000 wissenschaftlichen Gastgebern11. Die Höhe des Stipendiums 
richtet sich nach dem Zielland und der jeweiligen Lebenssituation (z.B. begleitende Familienmit-
glieder). Plant man beispielsweise als vierköpfige Familie (Ehepartner, zwei minderjährige Kin-
der) einen Forschungsaufenthalt in den USA, beträgt der Stipendien-Grundbetrag 1.750 Euro, 
Auslandszuschlag 1.648 Euro, Sachmittelpauschale 250 Euro. Inklusive weiterer Familienleistun-
gen beträgt das monatliche Stipendium 5.412 Euro.12 Zudem ist eine Verlängerung möglich, es 
gibt ein Rückkehrstipendium und eine Wiedereingliederungshilfe.13 Außerdem sind Zuschüsse 
zu Kinderbetreuungskosten möglich.  

2.6. Fraunhofer-Bessel-Forschungspreis und Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis 

Der Forschungspreis richtet sich an international anerkannte Wissenschaftler in der angewandten 
Forschung, die nicht aus Deutschland stammen. Das Preisgeld in Höhe von 45.000 Euro ist mit 

                                     

9 https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/capes-humboldt-forschungsstipendium.  

10 https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/carl-zeiss-humboldt-forschungspreis. (Her-
vorhebung nicht im Original)  

11 „Diese*r muss entweder Mitglied des Humboldt-Netzwerks im Ausland oder mit einem ausgewählten internati-
onalen Wissenschaftspreis ausgezeichnet worden und im Ausland tätig sein.“ (https://www.humboldt-founda-
tion.de/bewerben/foerderprogramme/feodor-lynen-forschungsstipendium.) 

12 https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/feodor-lynen-forschungsstipendium/stipen-
dienrechner-fuer-feodor-lynen-stipendien?tx_rsmavhcontent_calculator%5Bcontroller%5D=Calcula-
tor&cHash=70f6b12ec04d48492cc67218666889e2#calculator-result.  

13 Siehe: https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderung-waehrend-des-aufenthalts/foerderung-waeh-
rend-des-forschungsaufenthalts-ausserhalb-deutschlands.  

https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/capes-humboldt-forschungsstipendium
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/carl-zeiss-humboldt-forschungspreis
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/feodor-lynen-forschungsstipendium
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/feodor-lynen-forschungsstipendium
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/feodor-lynen-forschungsstipendium/stipendienrechner-fuer-feodor-lynen-stipendien?tx_rsmavhcontent_calculator%5Bcontroller%5D=Calculator&cHash=70f6b12ec04d48492cc67218666889e2#calculator-result
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/feodor-lynen-forschungsstipendium/stipendienrechner-fuer-feodor-lynen-stipendien?tx_rsmavhcontent_calculator%5Bcontroller%5D=Calculator&cHash=70f6b12ec04d48492cc67218666889e2#calculator-result
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/feodor-lynen-forschungsstipendium/stipendienrechner-fuer-feodor-lynen-stipendien?tx_rsmavhcontent_calculator%5Bcontroller%5D=Calculator&cHash=70f6b12ec04d48492cc67218666889e2#calculator-result
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderung-waehrend-des-aufenthalts/foerderung-waehrend-des-forschungsaufenthalts-ausserhalb-deutschlands
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderung-waehrend-des-aufenthalts/foerderung-waehrend-des-forschungsaufenthalts-ausserhalb-deutschlands
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einem bis zu 12-monatigen Forschungsaufenthalt in Deutschland verbunden.14 Zudem wird die 
Teilnahme an Sprachkursen (auch für Ehepartner) gefördert.  

Hinsichtlich des Versicherungsschutzes und steuerlicher Regelungen gelten die Angaben unter 
2.1. dieser Dokumentation. Weitere Forschungspreise, für die vergleichbare Angaben hinsichtlich 
des Versicherungsschutzes und steuerlicher Regelungen gelten, sind der Georg Forster-For-
schungspreis, Humboldt-Forschungspreis, Konrad Adenauer-Forschungspreis, Max-Planck-Hum-
boldt-Forschungspreis, Philipp Franz von Siebold-Preis und der Reimar Lüst-Preis. 

2.7. Humboldt-Forschungsstipendium 

Dieses Stipendium richtet sich an Postdocs (weniger als vier Jahre nach Promotion) und erfah-
rene Forschende aller Länder, außer Deutschland und Brasilien. Es beinhaltet einen sechs- bis 
24-monatigen Forschungsaufenthalt für Postdocs und einen sechs- bis 18-monatigen, in maximal 
drei Phasen innerhalb von drei Jahren aufteilbaren Aufenthalt in Deutschland für erfahrene For-
scher. Das monatliche Stipendium beträgt 2.670 Euro für Postdocs und 3.170 Euro für erfahrene 
Forschende. Hinzu kommen während der Förderphase eine persönliche Betreuung, Zusatzpro-
gramme und ggf. Intensivsprachkurse. Zudem werden weitere finanzielle Unterstützung, Famili-
enzulagen für Kinder und Ehepartner, Beihilfen zu einer Krankenvollversicherung, Reisekosten-
zuschüsse etc. gewährt. 

2.8. Sofja Kovalevskaja-Preis 

Dieser Preis richtet sich an Spitzen-Nachwuchswissenschaftler alle Länder (außer Deutschland) 
und ist mit bis zu 1,65 Mio. Euro Preisgeld über 5 Jahre zum Aufbau einer Arbeitsgruppe in 
Deutschland dotiert. Die Promotion darf nicht länger als sechs Jahre zurückliegen. Zusätzliche 
Förderung erhält der Preisträger und/oder Ehepartner hinsichtlich des Besuchs von Sprachkur-
sen. Auch besteht ein gesetzlicher Krankenversicherungsschutz für den Preisträger und seine Fa-
milienangehörige nach entsprechendem Antrag bei der im Heimatland bestehenden gesetzlichen 
Krankenversicherung (betrifft Preisträger aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des 
Europäischen Wirtschaftsraumes).  

Weitere Stipendienprogramme sind das Georg Forster-Forschungsstipendium, das Henriette 
Herz-Scouting-Programm, das Hezekiah Wardwell-Stipendium, das Internationale Klimaschutz-
Stipendium, das Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) – Forschungsstipendium, das 
MSCA4Ukraine, das NSTC (Taiwan)-Forschungsstipendium sowie die Philipp Schwartz-Initia-
tive. 

3. Beispiele privater Stiftungen in Deutschland zur Förderung von Postdoktoranden 

Im Folgenden werden Beispiele für private Stiftungen, die im Bereich der Forschung von Post-
doktoranden und erfahrenen Wissenschaftlern Förderinstrumente anbieten, aufgelistet:  

                                     

14 https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/fraunhofer-bessel-forschungspreis.  

https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/fraunhofer-bessel-forschungspreis
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(a) Die Carl-Zeiss-Stiftung15 ist eine der ältesten und größten privaten wissenschaftsfördern-
den Stiftungen in Deutschland. Ihre Projekte werden aus den Dividendenausschüttungen 
zweier Stiftungsunternehmen finanziert. 
 
Im Förderprogramm Carl-Zeiss-Stiftung Nexus16 werden junge Wissenschaftler mit einer 
Fördersumme von bis zu 1,5 Mio. Euro pro Nachwuchsgruppe über einen Zeitraum von 
fünf bis sechs Jahren unterstützt. Der Stipendiat muss an einer staatlichen Hochschule o-
der außeruniversitären Forschungseinrichtung in den Ländern Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz oder Thüringen eine Arbeitsgruppe leiten bzw. aufbauen. Das For-
schungsvorhaben muss zudem an der Schnittstelle zwischen mind. zwei Disziplinen der 
Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik angesiedelt sein. 
Das Programm richtet sich nicht ausschließlich an ausländische Forschende.  
 

(b) Die Fritz Thyssen Stiftung17 ist eine 1959 gegründete private wissenschaftliche Einzelstif-
tung. Die Projektförderung der Fritz Thyssen Stiftung richtet sich an Wissenschaftler aus 
den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der Biomedizin.  
 
Die Förderung durch die Stiftung ist im fachlichen Rahmen der Förderbereiche in aller 
Regel Vorhaben mit einem Bezug zum deutschen Wissenschaftssystem vorbehalten. Die-
ser Bezug kann personell über Projekte gegeben sein, an denen deutsche Wissenschaftler 
beteiligt sind, institutionell über Forschung von ausländischen Wissenschaftlern an deut-
schen Forschungseinrichtungen verankert werden oder durch einen thematischen Bezug 
zu deutschen Wissenschaftsinteressen hergestellt sein. Je nach Antragsstellung werden 
laufende Personalkosten, Reisemittel sowie Sachmittel gezahlt. Bereits fest etablierte Wis-
senschaftler wie Lehrstuhlinhaber und Klinikdirektoren sind nicht antragsberechtigt. 
 

(c) Die VolkswagenStiftung18 ist eine gemeinnützige Stiftung privaten Rechts. Ihre Förderbe-
reiche sind Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre, die Geistes- und Gesell-
schaftswissenschaften, die Natur- und Ingenieurwissenschaften und die Medizin. Aktuell 
werden laut Angaben der Stiftung 24 Förderprogramme19 angegeben, die sich sowohl im 
Fördergebiet als auch der Art der Förderung unterscheiden.  
 
Die VolkswagenStiftung hat derzeit keine eigenständigen Förderinstrumente zur Förde-
rung ausländischer Wissenschaftler in Deutschland. Die internationalen Förderinstru-
mente20 umfassen projektbezogene Mittel für den direkten Austausch zwischen deutschen 

                                     

15 Informationen zur Stiftung: https://www.carl-zeiss-stiftung.de/en/.  

16 Förderprogramminformationen: https://www.carl-zeiss-stiftung.de/en/programme/czs-nexus.  

17 https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/ 

18  Internetseite der Stiftung: https://www.volkswagenstiftung.de/. 

19  Eine Auflistung und Beschreibung der aktuellen Förderprogramme ist im Internet abrufbar: https://www.volks-
wagenstiftung.de/en/our-funding-portfolio.  

20  Insbesondere wird derzeit eine Internationalisierungsstrategie der Volkswagenstiftung erarbeitet (persönliche 
Auskunft der VolkswagenStiftung). 

https://www.volkswagenstiftung.de/en/our-funding-portfolio
https://www.carl-zeiss-stiftung.de/en/
https://www.carl-zeiss-stiftung.de/en/programme/czs-nexus
https://www.volkswagenstiftung.de/
https://www.volkswagenstiftung.de/en/our-funding-portfolio
https://www.volkswagenstiftung.de/en/our-funding-portfolio
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und ausländischen Wissenschaftlern. Dies beinhaltet auch Aufenthalte von ausländischen 
Wissenschaftlern aller Karrierestufen an deutschen Institutionen.  

4. Fördermodelle für ausländische Studierende und Forscher in ausgewählten Ländern 

Nachfolgend werden Informationen über Fördermodelle, die Ähnlichkeiten mit der Alexander 
von Humboldt Stiftung aufweisen, aus ausgewählten Ländern aufgelistet. Fördermechanismen 
wurden für die Länder Finnland, Frankreich, Kanada, Österreich, Schweden, Schweiz, Türkei 
und Vereinigtes Königreich recherchiert.  

4.1. Finnland 

In Finnland existieren verschiedene akademische Förderprogramme mittels derer internationale 
Forschende oder Doktoranden einen Aufenthalt in Finnland finanzieren können.21 Darüber hin-
aus können die vom finnischen „Research Council“22 bereitgestellten Mittel auch von Auslän-
dern in Anspruch genommen werden.  

Das „Helsinki Collegium for Advanced Studies“ (HCAS) ist ein Beispiel für ein öffentlich finan-
ziertes Programm, das ausländischen Wissenschaftlern das Forschen an einer finnischen Einrich-
tung ermöglicht. Es ist ein unabhängiges Institut innerhalb der Universität Helsinki und bietet 
ein internationales Forschungsumfeld für Wissenschaftler der Geistes- und Sozialwissenschaften. 
Collegium-Stipendiaten werden jährlich im Rahmen einer wettbewerbsorientierten Ausschrei-
bung für Stipendien rekrutiert.23  

Zentral ist dabei das „Core Fellowship Program“. Es steht Forschern sowohl der Geistes-, Sozial- 
und Verhaltenswissenschaften wie auch der Theologie und Rechtswissenschaften offen. Aber 
auch Wissenschaftler anderer Gebiete, die einen Bezug zu „human sciences“ haben, können sich 
bewerben. Das Stipendium sieht eine befristete Anstellung für sechs Monate bis drei Jahre vor. 
Bewerbungen sind für alle Karrierestufen ab der Promotion vorgesehen (Postdoktoranden, For-
scher und ordentliche Professoren). Es gibt keine festgelegten Karrierestufen- oder Disziplinquo-
ten. Die übliche Anzahl der Stipendiaten beträgt acht bis 14 pro Jahr. Weit über 50 Prozent der 
Stipendiaten kommen aus anderen Ländern als Finnland. 

Außer des Gehalts sind Zusatzleistungen (bezahlter Familien- und Krankenurlaub, Rentenleis-
tungen und arbeitsmedizinische Versorgung) gemäß den Allgemeinen Bestimmungen des Tarif-
vertrags für Universitäten vorgesehen. Hinzu kommen Sprachprüfungsdienste, Reisezuschüsse 
und Recherchezulagen, steuerpflichtige Umzugsbeihilfen für neu eingestellte Stipendiaten, die 
nach Helsinki umziehen müssen. Die Stipendiaten müssen während 80 Prozent der Stipendien-
zeit physisch im Collegium anwesend sein. 

                                     

21 Weitergehende Informationen finden sich auf der englischsprachigen Seite: https://www.studyinfinland.fi/ad-
missions/doctoral-admissions.  

22 Informationen des Research Council of Finland: https://www.aka.fi/en/.  

23 Informationsseite: https://www.helsinki.fi/en/helsinki-collegium-advanced-studies.  

https://www.studyinfinland.fi/admissions/doctoral-admissions
https://www.studyinfinland.fi/admissions/doctoral-admissions
https://www.aka.fi/en/
https://www.helsinki.fi/en/helsinki-collegium-advanced-studies
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Als Beispiele nicht-staatlicher Förderungen sind zu nennen:  

Die Fulbright Finland Foundation bietet Stipendien für befristete Stipendien für US-Stipendia-
ten für Forschungs- und/oder Vortragsprojekte in Finnland über einen Zeitraum von ein bis 
zwölf Monaten. Mehrere Stiftungen gewähren Forschungsstipendien, oft jedoch mit zumindest 
einem gewissen Bezug zu Finnland (Thema, Forschungsgruppe, Forschungsort etc.). Zu den 
wichtigsten Stiftungen gehören die Kone Foundation, Helsingin Sanomat Foundation und die 
Finnish Cultural Foundation. 

4.2. Frankreich 

Französische Universitäten können eigenständig Partnerschaftsverträge mit ausländischen For-
schungseinrichtungen abschließen, die die Bereitstellung oder den Austausch von Personal zu 
ausgehandelten Bedingungen vorsehen können.  

In diesem Zusammenhang bietet das Gesetz Nr. 2020-1674 vom 24. Dezember 2020 über die For-
schungsplanung wesentliche Erleichterungen hinsichtlich der Aufnahme internationaler For-
scher in Frankreich. Dabei ist insbesondere das Programm „séjour de recherche“ zu nennen.  

Für das Programm berechtigt sind:  

– Ausländische Studierende, die im Rahmen ihres Doktorats an einer Hochschule in Frank-
reich oder im Ausland eingeschrieben sind;   

– Ausländische Forscher mit Doktortitel (PhD);  

– Empfänger eines Stipendiums oder einer Förderung, die nach wissenschaftlichen Kriterien 
von einer ausländischen Regierung, einer ausländischen Institution oder dem französischen 
Außenministerium vergeben wird.  

Die maximale Dauer des Forschungsaufenthaltes beträgt: 

– drei Jahre für ausländische Doktoranden, mit möglicher Verlängerung um zweimal ein 
Jahr, im Rahmen der bewilligten Förderung; 

– ein Jahr für ausländische Forscher mit Doktortitel. 

Für dieses Programm wird zwischen der aufnehmenden Einrichtung und der aufgenommenen 
Person eine Vereinbarung unterzeichnet, die insbesondere die im Gesetz vorgesehenen obligatori-
schen Informationen enthält: Bedingungen für die Betreuung und Aufnahme des Forschers, Re-
geln für das geistige Eigentum, Zahlungsbedingungen für eventuelle Zahlungen zusätzliche Fi-
nanzierung. 

Diese zusätzliche Finanzierung durch die aufnehmende Einrichtung ist gesetzlich möglich, aber 
nicht verpflichtend. Damit kann sich die Einrichtung an den Lebenshaltungskosten des Gastdok-
toranden oder ausländischen Forschers beteiligen. Dies kann unterschiedlich ausgestaltet werde 
(Wohnbeihilfe, Dienstreisekosten usw.). Da es nicht den Charakter eines Gehalts hat, ist es auf 
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50 Prozent der Sozialversicherungsgrenze begrenzt, d. h. 20.568 € pro Jahr oder 1.714 € pro Mo-
nat im Jahr 2023. 

Die Höhe der monatlichen Gesamtförderung (Zuschuss + eventueller Zuschlag) bestimmt die Art 
der Visa, die Ausländern von außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums gewährt werden. Um den „Talent Passport“ (mehrjährige Aufenthaltserlaubnis) zu 
erhalten, muss die Höhe der monatlichen Gesamtförderung gleich oder größer als die Mindestnet-
tovergütung des öffentlich-rechtlichen Promotionsvertrags sein (2.044 € brutto monatlich). An-
dernfalls kann ein „Studentenvisum“ erteilt werden. Darüber hinaus bietet das Forschungsauf-
enthaltssystem Zugang zu einem vollständigen Sozialversicherungsschutz (Krankheit und Ar-
beitsunfall/Berufskrankheit). 

Als Beispiele nicht-staatlicher Förderung sind die Stiftung Maison des sciences de l'homme 
(https://www.fmsh.fr) oder die Stiftung für medizinische Forschung (https://www.frm.org) sowie 
private Hochschulen zu nennen. Die überwiegende Mehrheit der Organisationen, mittels derer 
ausländische Forscher nach Frankreich kommen können, sind jedoch öffentliche Organisationen. 

4.3. Kanada 

An dieser Stelle werden drei Beispiele für die staatliche Förderung von Forschungsaufenthalten 
ausländischer Wissenschaftler in Kanada benannt:  

Kanada-Forschungslehrstühle: Das Canada Research Chairs Program (CRCP)24 ist eine Initiative 
mit dem Ziel, herausragende Forscher anzuziehen und zu halten, um die akademische For-
schungs- und Ausbildungsexzellenz an kanadischen postsekundären Einrichtungen zu stärken. 
Dabei handelt es sich um ein dauerhaftes Programm zur Einrichtung von 2.285 Forschungspro-
fessuren – Canada Research Chairs – an geeigneten Hochschulen im ganzen Land. Durch dieses 
Programm haben die Institutionen die Möglichkeit, einen Lehrstuhl auszuloben, der auch auslän-
dische Kandidaten umfasst. 

Das CRCP sieht keine Beschränkungen hinsichtlich der Nationalität oder des Wohnsitzlandes 
vor. Verfahren zur Genehmigung nicht-kanadischer Lehrstuhlinhaber zur Arbeit in Kanada wur-
den von Employment and Social Development Canada und Immigration, Refugees and Citi-
zenship Canada eingeführt. 

Das CRCP wird von teilnehmenden Universitäten unterstützt und von drei Bundesförderagentu-
ren finanziert: dem Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), dem Natural Sci-
ences and Engineering Research Council (NSERC) und den Canadian Institutes of Health Rese-
arch (CIHR). 

Den Programmdetails zufolge gibt es zwei Stufen: 

– Tier-1-Lehrstühle – die für eine siebenjährige Amtszeit mit 200.000 US-Dollar pro Jahr fi-
nanziert werden. 

                                     

24 https://www.chairs-chaires.gc.ca/about_us-a_notre_sujet/index-eng.aspx.  

https://www.fmsh.fr/
https://www.frm.org/
https://www.chairs-chaires.gc.ca/about_us-a_notre_sujet/index-eng.aspx
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– Lehrstühle der Stufe 2 – finanziert mit 100.000 US-Dollar pro Jahr für eine fünfjährige 
Amtszeit. 

Der von der Einrichtung gezahlte Betrag kann zur Deckung forschungsbezogener Kosten, gehalts-
bezogener Ausgaben sowie für zusätzliche Leistungen verwendet werden. 

Zu den institutionellen Leistungen gehören normalerweise Versicherungsleistungen, Pensions-
leistungen, medizinische, augenärztliche und zahnmedizinische Leistungen und Elternzeit. Das 
Forschungsstipendium in Höhe von 20.000 US-Dollar für erstmalige Tier-2-Lehrstühle kann 
nicht für das Gehalt des Lehrstuhlinhabers verwendet werden. Das Stipendium kann nur für di-
rekte Forschungskosten des Lehrstuhlinhabers verwendet werden. 

Im Haushaltsplan 2017 wurde das Canada 150 Research Chairs Program „zur Feier des 150-jähri-
gen Jubiläums Kanadas“ angekündigt. Dieses Programm bietet kanadischen Institutionen eine 
einmalige Investition, um hochkarätige, international tätige Wissenschaftler und Forscher nach 
Kanada anzuwerben. Für dieses Programm waren nur Forscher mit internationalem Sitz berech-
tigt. Dabei handelte es sich um nicht erneuerbare Stellen mit einer Laufzeit von sieben Jahren 
und einem Wert von 350.000 US-Dollar und 1 Million US-Dollar pro Jahr je nach Stufe. 

Banting-Postdoktorandenstipendien: Das Banting Postdoctoral Fellowships-Programm, das aus 
70 jährlich vergebenen Postdoktorandenstipendien besteht und eine Laufzeit von zwei Jahren 
hat, stellt eine „Finanzierung für die besten Postdoktoranden auf nationaler und internationaler 
Ebene bereit, die einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen, sozialen und wissenschaftlichen 
Entwicklung des Landes leisten werden“ dar. Die Stipendien umfassen eine Zahlung von 70.000 
US-Dollar pro Jahr (steuerpflichtig). Den Angaben zum Stipendium zufolge handelt es sich bei 
der Höhe des Stipendiums um ein Stipendium und nicht um ein Gehalt, und es seien „keine zu-
sätzlichen Mittel für Reisen/Forschung vorgesehen“.25 

Vanier Canada Graduate-Stipendien: Das Vanier Canada Graduate Scholarships (Vanier CGS)-
Programm wurde ins Leben gerufen, um „Kanadas Fähigkeit zu stärken, erstklassige Doktoranden 
anzuziehen und zu halten und Kanada als globales Exzellenzzentrum für Forschung und höhere 
Bildung zu etablieren“. Dieses Stipendium unterstützt Studierende, die „Führungsqualitäten und 
ein hohes Maß an wissenschaftlichen Leistungen in Graduiertenstudien in den Sozial- und Geis-
teswissenschaften, Naturwissenschaften und/oder Ingenieurwissenschaften und Gesundheit un-
ter Beweis stellen“. Im Rahmen des Stipendiums werden jährlich 50.000 US-Dollar gezahlt und 
die Laufzeit beträgt 3 Jahre (nicht verlängerbar). Kandidaten müssen von einer kanadischen In-
stitution zur Aufnahme nominiert werden. Antragsberechtigt sind kanadische Staatsbürger, Per-
sonen mit ständigem Wohnsitz in Kanada und ausländische Staatsbürger.  

Nachfolgend werden Beispiele für private, nichtstaatliche Stiftungen, die kanadischen und inter-
nationalen Studenten und Forschern Forschungsunterstützung anbieten, benannt: 

 

                                     

25 https://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/about_fellowship.html.  

https://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/about_fellowship.html
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– CIFAR Azrieli Global Scholars-Program: 

CIFAR ist eine eingetragene gemeinnützige Organisation. Das CIFAR Azrieli Global Scholars-Pro-
gramm wird von der unpolitischen eingetragenen Wohltätigkeitsorganisation, der Azrieli Foun-
dation, unterstützt.  

– Mitacs – Program: 

Mitacs ist eine gemeinnützige Organisation, die Programme für Studierende, Postdocs und Pro-
fessoren anbietet. Für alle Fachrichtungen stehen Fördermittel zur Verfügung. 

– Pierre Elliott Trudeau Foundation - Stipendien-, Mentoring- und Fellowship-Programme: 

Die Pierre Elliott Trudeau Foundation ist eine unabhängige und überparteiliche Wohltätigkeitsor-
ganisation, die Programme zur Unterstützung der Forschung zu Themen im Zusammenhang mit 
den vier Gründungsthemen der Stiftung anbietet: Menschenrechte und Würde, verantwortungs-
volle Staatsbürgerschaft, Kanada und die Welt sowie Menschen und ihre natürliche Umwelt. 

4.4. Österreich 

Mit dem Ziel der Förderung der internationalen Forschungskooperation und Entwicklungsfor-
schung werden Forschungsaufenthalte ausländischer Forschender an österreichischen Hoch-
schul- und Forschungseinrichtungen sowie Aufenthalte österreichischer Forschender an den 
Partnereinrichtungen im Ausland im Rahmen verschiedener bi- und multilaterale Programme des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstützt. Diese sind insbeson-
dere:  

– Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit – WTZ26 

– Kooperation Entwicklungsforschung27  

– Kooperationsprojekte für Mitglieder des Forschungsnetzwerks „Africa-UniNet“28 

Je nach Programm und Partnerland sind zumeist 2- jährige bi- oder multilaterale Kooperationen 
vorgesehen.  

Es werden Reise- und Aufenthaltskosten für projektbezogene Aufenthalte sowie Materialkosten 
von bis zu 3.000 Euro je Projekt gefördert. Bei WTZ-Projekten werden zumeist die Reise- und 
Aufenthaltskosten der österreichischen Projektteams für Forschungsaufenthalte im Ausland fi-

                                     

26 https://oead.at/de/kooperationen/internationale-hochschulkooperationen/wissenschaftlich-technische-zusam-
menarbeit.  

27 https://oead.at/de/kooperationen/internationale-hochschulkooperationen/kooperation-entwicklungsforschung.  

28 https://africa-uninet.at/en/activities/the-4th-call-2023.  

https://oead.at/de/kooperationen/internationale-hochschulkooperationen/wissenschaftlich-technische-zusammenarbeit
https://oead.at/de/kooperationen/internationale-hochschulkooperationen/wissenschaftlich-technische-zusammenarbeit
https://oead.at/de/kooperationen/internationale-hochschulkooperationen/kooperation-entwicklungsforschung
https://africa-uninet.at/en/activities/the-4th-call-2023
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nanziert. Bei den Projekten von „Kooperation Entwicklungsforschung“ und „Africa-UniNet“ wer-
den die Incoming- und Outgoing-Mobilitäten der österreichischen wie auch der ausländischen 
Projektpartner finanziert. 

Weitere Fördermechanismen werden von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW), dem Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF), dem Institute of Science and Techno-
logy Austria (ISTA) und der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) angeboten.  

Förderinstrumente für ausländische Forscher von privaten, nichtstaatlichen Stiftungen sind in 
Österreich vergleichsweise wenig ausgeprägt. Das Fulbright Programm für Wissenschaftler, die 
nach Österreich kommen, wird von einer autonomen Organisation betrieben, aber mit Mitteln der 
Staaten Österreich und USA finanziert. Einen Überblick über Stipendien und Forschungsförde-
rung gibt die von der österreichischen Agentur für Bildung und Internationalisierung OeAD zur 
Verfügung gestellte Online Datenbank https://grants.at/de/. 

4.5. Schweden 

Der „Swedish Research Council“ ist Schwedens größte staatliche Forschungsfördereinrichtung, 
die Forschung und Forschungsinfrastruktur in allen wissenschaftlichen Disziplinen finanziert. 
Die anderen drei Regierungsbehörden zur Forschungsförderung – Formas, Forte und Vinnova – 
sind kleiner und konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl wissenschaftlicher Disziplinen.29 

Die Stipendien des „Swedish Research Council“ für Gastforscher beinhalten (soweit beantragt) 
Fördermittel zur Deckung der Gehaltskosten, einschließlich Sozialversicherungsbeiträgen und 
Versicherungen, der Wohnungsmiete in Schweden und der Reise zwischen Schweden und dem 
Heimatland. Die Förderung kann auch Reisekosten für mitreisende Familienangehörige umfas-
sen. 

Im Folgenden werden Beispiele der Forschungsförderung durch das Swedish Research Council 
aufgelistet:  

– Visiting researcher grant within educational sciences:  

Zielgruppe für das Gastwissenschaftlerstipendium der Bildungswissenschaften sind Wissen-
schaftler mit Schwerpunkt auf einem oder mehreren der nachfolgend benannten Bereiche: Sozi-
ale Aspekte von Bildung, Lernen und Lehren, Bildungspolitik, Bildungssysteme und Bildungsor-
ganisation sowie Fachdidaktik. Der Förderzeitraum beträgt sechs bis zwölf Monate und beginnt 
im Januar 2024. Der Höchstbetrag, den man beantragen kann, beträgt 120.000 schwedische Kro-
nen (SEK) pro Monat30, einschließlich indirekter Kosten. Eine Unterstützung für verschiedene 

                                     

29 Über eine Datenbank können „visiting researcher grants“ abgefragt werden: https://www.vr.se/english/search-
results.html?query=visiting+researcher+grant.  

30 120.000 SEK entsprechen nach Kurs vom 21.11.2023 10.533,39 EUR.  

https://grants.at/de/
https://www.vr.se/english/search-results.html?query=visiting%20researcher%20grant
https://www.vr.se/english/search-results.html?query=visiting%20researcher%20grant
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forschungsbezogene Aktivitäten wie Konferenzen und Networking-Aktivitäten sowie die For-
schungsverwaltung ist ebenfalls zu beantragen. Diese Kosten dürfen maximal 12.000 SEK 31pro 
Monat betragen. 

– The Tage Erlander visiting professorship 

Mit der Tage-Erlander-Professur sollen international herausragende Forscher in einem For-
schungsgebiet, das sich nach einem fortlaufenden Zeitplan ändert, ausgezeichnet werden. Der für 
die Gastprofessur 2025 nominierte Wissenschaftler soll in einem oder mehreren der folgenden 
Bereiche tätig sein: Atmosphären-, Wasser- und Bodenwissenschaften, Geologie, Geochemie, Ge-
ophysik, Evolutionsbiologie, Genetik, Ökologie und Organismenbiologie. 

Die Förderdauer beträgt sechs bis zwölf Monate. Es können bis zu 1.900.000 SEK32 pro Jahr bean-
tragt werden, inklusive indirekter Kosten. Zudem kann auch ein Stipendium zur Förderung eines 
mit der Gastprofessur verbundenen Nachwuchswissenschaftlers (Doktorand oder Postdoktorand) 
beantragt werden. Der Höchstbetrag hierfür beträgt 500.000 SEK, inklusive indirekter Kosten. 

– The Kerstin Hesselgren visiting professorship 

Zielgruppe der Kerstin-Hesselgren-Professur sind international herausragende Wissenschaftlerin-
nen aus den Bereichen Sozial- und Geisteswissenschaften. Die nominierte Person muss eine Frau 
sein.  

Der Stipendienzeitraum beträgt sechs bis zwölf Monate und beginnt im Jahr 2025. Der Aufenthalt 
kann auf mehrere Zeiträume aufgeteilt werden, dies muss jedoch im Antrag klar angegeben und 
begründet werden. Der maximal zu beantragende Betrag beträgt 145.000 SEK 33pro Monat. Der 
Gesamthöchstbetrag beträgt 1.740.000 SEK34, einschließlich indirekter Kosten. 

– The Olof Palme visiting professorship 

Der für die Olof Palme-Gastprofessur nominierte Forscher sollte ein international herausragender 
Forscher sein, der sich auf Bereiche konzentriert, die für das Verständnis von Frieden und Kon-
flikten in einem breiten Kontext von Bedeutung sind. Dies kann Forschung im Bereich der inter-
nationalen Politik, Friedens- und Konfliktstudien und den Vergleich sozialer Institutionen um-
fassen. Es kann sich auch auf die Erforschung der Ursachen von Konflikten und auf gesellschaft-
liche Entwicklungen beziehen, die sich in verschiedener Hinsicht auf die Bedingungen für Frie-
den und menschliche Sicherheit auswirken. 

                                     

31 12.000 SEK entsprechen nach Kurs vom 21.11.2023 1.053,34 EUR. 

32 1.900.000 SEK entsprechen nach Kurs vom 21.11.2023 166.778,73 EUR 

33 145.000 SEK entsprechen nach Kurs vom 21.11.2023 12.727,85 EUR. 

34 1.740.000 SEK entsprechen nach Kurs vom 21.11.2023 152.734,21 EUR. 
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Der Stipendienzeitraum beträgt sechs bis zwölf Monate und beginnt im Jahr 2025. Der Aufenthalt 
kann auf mehrere Zeiträume aufgeteilt werden, sofern dies im Antrag klar dargelegt und begrün-
det wird. Der Höchstbetrag, den man beantragen kann, beträgt 145.000 SEK pro Monat. Der Ge-
samthöchstbetrag beträgt 1.740.000 SEK, einschließlich indirekter Kosten. 

– Visiting researcher grant in research into the Holocaust, victims of the Holocaust and anti-
Semitism 

Das für Gastwissenschaftler ausgelobte Stipendium richtet sich an Forschende auf dem Gebiet 
des Holocaust, der Opfer des Holocaust und des Antisemitismus. Von den Gastwissenschaftlern 
wird erwartet, dass sie sich an der Forschung der Abteilung beteiligen und zur Stärkung des be-
stehenden Forschungsumfelds beitragen. 

Die Förderdauer beträgt zwei bis drei Monate und beginnt im Januar 2024. Der Aufenthalt kann 
auf mehrere Zeiträume aufgeteilt werden, wenn dies im Antrag klar dargelegt und begründet 
wird. Der Höchstbetrag, den man beantragen kann, beträgt 160.000 SEK pro Monat. Der Gesamt-
höchstbetrag beträgt 1.920.000 SEK, einschließlich indirekter Kosten. 

Private Forschungsgelder stammen in Schweden vorrangig aus verschiedenen Stiftungen und ge-
meinnützigen Organisationen; Forschungsgelder von Unternehmen sind weniger verbreitet. Die 
größte private Finanzierungsquelle sind die Wallenberg-Stiftungen, auf die im Jahr 2022 mehr als 
ein Drittel aller Forschungsgelder von Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen entfielen. 

Die Wallenberg-Stiftungen35 gewähren Fördermittel für exzellente Forschende, für Forschungs-
projekte und Bildung, darunter auch Mittel für Gastforschende. Ein Beispiel für ein Stipendium 
für Gastforschende wurde 2022 ins Leben gerufen. Ziel war es, die Beschäftigung von 32 ukraini-
schen Forschenden an schwedischen Universitäten zu ermöglichen. Der Zuschussbetrag betrug 1 
Mio. SEK für eine einjährige Anstellung an einer schwedischen Universität in einem der strategi-
schen Zentren der Stiftung, darunter beispielsweise Wallenberg AI, Autonomous Systems and 
Software Program, Wallenberg Artificial Intelligence, Wallenberg Center for Molecular Medicine 
und Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability.  

4.6. Schweiz 

In der Schweiz werden gemeinhin keine Stipendien an Ausländer in einer der AvH vergleichsba-
ren Form gewährt. Allerdings bildet die Bundes-Exzellenz-Stipendium für Forschende und 
Kunst-Studierende eine Ausnahme. Diese von der Schweizerischen Eidgenossenschaft finanzier-
ten Regierungsstipendien setzen sich zum Ziel den internationalen Austausch und die For-
schungszusammenarbeit der Schweiz mit über 180 Ländern zu unterstützen. Dabei richten sich 
die Stipendien an ausländische Forschende mit abgeschlossenem Master- oder Doktoratsstudium 

                                     

35 https://www.wallenberg.org/en.  

https://www.wallenberg.org/en
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und an ausländische Kunstschaffende mit abgeschlossenem Bachelorstudium. Hierbei werden 
zwischen 23.04036 und 42.00037 CHF monatlich für ein Jahr gezahlt.38 

Verschiedene private, nichtstaatliche Förderinstrumente finden sich auf den Seiten der Schwei-
zerischen Studienstiftung.39 

4.7. Türkei 

Mit dem International Scientists Support Project werden fünf ausländische Studierende, die sich 
in der finalen Phase ihrer Promotion in den Bereichen Osmanische Geschichte, Allgemeine Tür-
kische Geschichte, Turkologie, Türkische Sprache und Literatur oder Türkische Kultur an Hoch-
schuleinrichtungen im Ausland befinden, und zehn ausländische Forschende, die innerhalb der 
letzten zwei Jahre in den gleichen Fachgebieten promoviert haben, die Möglichkeit gegeben, an 
Universitäten in der Türkei zu forschen. 

Ziel des Projekts ist es, ausländische Studierende oder Postdoktoranden, die in den letzten drei 
Jahren an hochrangigen Institutionen gearbeitet haben, zusammenzubringen. Um sich für das 
Projekt zu bewerben, müssen Kandidaten, die diese Bedingungen erfüllen, für ein oder zwei Se-
mester an den vom Council of Higher Education (YÖK) festgelegten Technischen Universitäten in 
Ankara, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, Istanbul, Marmara und im Nahen Osten angenommen werden. 
Es ist eine monatliche Unterstützung von 20.000 TL40 vorgesehen. 

4.8. Vereinigtes Königreich 

Die öffentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) im Vereinigten Königreich wer-
den überwiegend vom Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie (DSIT) bereit-
gestellt. Der Großteil dieser Mittel für Forschung und Entwicklung stammt von UK Research and 
Innovation (UKRI). UKRI vereint als Dachorganisation die sieben disziplinären Forschungsräte 
Englands und die britische Innovationsagentur Innovate UK.  

DSIT finanziert auch Organisationen außerhalb des UKRI, darunter die UK Space Agency, die 
National Academies (wie die Royal Society) und Forschungseinrichtungen des öffentlichen Sek-
tors (wie das Meteorological (Met) Office). 

Verschiedene Förderinstrumente des UKRI stehen auch Ausländern offen, können jedoch vorse-
hen, dass man bei einer antragsberechtigten britischen Institution zuvor aufgenommen werden 
muss (oder eine Aufnahmevereinbarung vorweisen muss). Auch die vier UK National Academies 

                                     

36 23.040 CHF entsprechen nach Umrechnungskurs vom 21.11.2023 23822,21 EUR. 

37 42.000 CHF entsprechen nach Umrechnungskurs vom 21.11.2023 43425,90 EUR. 

38 Nähere Angaben finden sich auf Seiten 22 und 23 in: https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/doku-
mente/2022/06/guidelines.pdf.download.pdf/01_Guidelines4Applicants_2024_2025_e_.pdf.  

39 https://www.studienstiftung.ch/stipendien/.  

40 20.000 TL entsprechen nach Umrechnungskurs vom 21.11.2023 633,76 EUR. 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2022/06/guidelines.pdf.download.pdf/01_Guidelines4Applicants_2024_2025_e_.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2022/06/guidelines.pdf.download.pdf/01_Guidelines4Applicants_2024_2025_e_.pdf
https://www.studienstiftung.ch/stipendien/
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(the Royal Society, Royal Academy of Engineering, British Academy and Academy of Medical 
Sciences) verfügen über Förderinstrumente. Beispielsweise lobt die Royal Society ihr Wolfson 
Visiting Fellowship aus, das „internationalen Forschungsleitern es ermöglicht, einen flexiblen 
12-monatigen Forschungsaufenthalt an einer britischen Universität oder Forschungseinrichtung 
zu absolvieren, um internationale Kooperationsbeziehungen zu fördern“. Ebenso sind Newton 
International Fellowships über die Royal Society, die British Academy und die Academy of Me-
dical Sciences erhältlich. Sie ermöglichen internationalen Forschern, „bis zu zwei Jahre lang an 
einer britischen Institution zu arbeiten, mit dem Ziel, langfristige internationale Kooperationen 
zu fördern“. Diese Stipendien werden vom „Newton Fund“ der Regierung finanziert, der in 
Kürze durch einen International Science Partnerships Fund (ISPF) ersetzt werden soll. 

Für Newton International Fellowships können Forscher bis zu 420.000 £41 beantragen. Die Fi-
nanzierung kann Folgendes abdecken: 

– von der Gastinstitution festgelegte Grundgehaltskosten und damit verbundene Nebenkosten 

– Forschungskosten 

– Umzugs- und Visakosten für Newton International Fellow und ihre Angehörigen (Partner 
und Kinder). Die Gesamtzuschussobergrenze kann zur Deckung der Umzugs-/Visakosten 
überschritten werden, wenn dies im Antrag gut begründet wird. 

– Indirekte Kosten. 

Für das Wolfson Visiting Fellowship der Royal Society können Kandidaten bis zu 125.000 £42 
beantragen. Die Royal Society erklärt: 

„Die Finanzierung kann vom Visiting Fellow während des Sabbaticals flexibel genutzt werden 
und kann Folgendes abdecken: Stipendium für Visiting Fellows mit bis zu 80.000 £ pro Jahr für 
Vollzeit, wobei dies nach Ermessen der Gastorganisation ergänzt werden kann. Forschungskos-
ten, einschließlich Verbrauchsmaterialien und Reisen, kleine Ausrüstungsgegenstände von bis zu 
10.000 £ und andere angemessene und gerechtfertigte Kosten (einschließlich für Reise und Auf-
enthalt)“. 

Beispiele für nichtstaatliche Fördermechanismen sind der Leverhulme Trust43 und der Wellcome 
Trust44. 

                                     

41 420.000 Pfund Sterling entsprechen nach Umrechnungskurs vom 21.11.2023 481.137,12 EUR. 

42 125.000 Pfund Sterling entsprechen nach Umrechnungskurs vom 21.11.2023 143.195,57 EUR. 

43 https://www.leverhulme.ac.uk/visiting-professorships.  

44 https://wellcome.org/grant-funding?gclid=EAIaIQobChMI5eW-
qIaeggMV54BQBh3a6QMDEAAYASAAEgL6Z_D_BwE.  

https://www.leverhulme.ac.uk/visiting-professorships
https://wellcome.org/grant-funding?gclid=EAIaIQobChMI5eW-qIaeggMV54BQBh3a6QMDEAAYASAAEgL6Z_D_BwE
https://wellcome.org/grant-funding?gclid=EAIaIQobChMI5eW-qIaeggMV54BQBh3a6QMDEAAYASAAEgL6Z_D_BwE
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5. Zum Status von Promovierenden 

Die Anzahl aktuell Promovierender zu erfassen und international zu vergleichen, gestaltet sich 
schwierig, da der Status von Promovierenden variiert. So kann ein Promovierender als Student 
eingeschrieben sein, primär als Angestellter geführt werden oder gar infolge anderweitiger An-
stellung oder Stipendium erst zu einem späten Zeitpunkt während der Promotionszeit von der 
Universität als Promotions-Kandidat geführt werden.  

In einer Publikation der OECD aus dem Jahr 2019 wird u.a. diese Frage beleuchtet.45 Hierin wird 
festgestellt, dass in den meisten europäischen Ländern der primäre Status eines Doktoranden der 
Studentenstatus sei. In der Flämischen Gemeinschaft könnten Studierende auch als Angestellte 
der Universität, an der sie studieren, oder als Angestellte einer Stiftung gelten, die Stipendien für 
Doktoranden vergebe. Etwa 13 Prozent der Doktoranden in der Flämischen Gemeinschaft hätten 
sowohl den Studenten- als auch den Angestelltenstatus.  

Eine kleine Zahl von Doktoranden könne auch auf der Grundlage eines Stipendiums studieren. 
Viele der Studierenden, die von diesem Stipendium profitierten, seien internationale Studie-
rende.  

Aus diesem Grund wird an dieser Stelle die Anzahl der abgelegten Promotionen angegeben. In 
der Datenbank der OECD sind Promotionen als „Graduation: Doctoral or equivalent field“ zusam-
mengetragen. Die aktuellen verfügbaren Daten beziehen sich auf das Jahr 2021. Die nachfolgende 
Tabelle zeigt für die Länder: Österreich, Kanada, Finnland, Frankreich, Deutschland, Israel, 
Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika 
die Anzahl der Promotionen in verschiedenen Fachgruppen. Hierbei ist zu beachten, dass es sich 
um die Gesamtanzahl handelt, die nicht adjustiert wurde bezüglich verschiedener Faktoren, bei-
spielsweise der Gesamtanzahl an Studierenden, Lehrstühlen, Anzahl von Universitäten, Einwoh-
nerzahl o.ä.  

Abbildung 1: Graduierte in ausgewählten Ländern im Jahr 202146 

                                     

45  OECD (2019), Benchmarking Higher Education System Performance, Higher Education, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/be5514d7-en. Kapitel 6.  

46 Die statistischen Daten für Israel werden von den zuständigen israelischen Behörden bereitgestellt und unterlie-
gen deren Verantwortung. Die Verwendung dieser Daten durch die OECD lässt den Status der Golanhöhen, Ost-
jerusalems und der israelischen Siedlungen im Westjordanland gemäß den Bestimmungen des Völkerrechts un-
berührt. 

https://doi.org/10.1787/be5514d7-en
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Ländervergleichende Daten, wie viele Studenten auf Basis welcher Finanzierung und welchem 
Stipendienformat eine Promotion absolvieren, konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht 
gefunden werden. 

Hinsichtlich der Förderung von Promotionen in Deutschland durch Stipendien wird vermutet, 
dass die Anzahl der Stipendiaten in Zukunft sinken werde, da das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) die monatlichen Fördersummen seit Oktober 2023 erhöht hat und 
bei gleichbleibender Höhe der Mittel für die Vergabestellen damit weniger Stipendien zur Verfü-
gung stehen.47 

In einem aktuellen Positionspapier des Wissenschaftsrats48 wird die bestehende Promotionspra-
xis in Deutschland eingehend beleuchtet. Ein Kapitel widmet sich dabei der „Finanzierung und 
Beschäftigung Promovierender“. Zur Beschäftigungsart von Promovierenden wird dabei festge-
stellt: 

  „Zur Finanzierung der Promotionsphase werden unterschiedliche Möglichkeiten genutzt. 
Mehr als die Hälfte der an der 2019er Kohorte der Nacaps-Studie teilnehmenden Promovie-
renden (61 Prozent) waren an einer wissenschaftlichen Einrichtung beschäftigt. Für 57 Pro-
zent war dies die Hauptfinanzierungsquelle. Rd. 16 Prozent bestritten ihren Lebensunterhalt 
überwiegend aus einer Beschäftigung oder freiberuflichen Tätigkeit außerhalb der Wissen-
schaft. Für rd. 15 Prozent war ein Stipendium die wichtigste Finanzierungsquelle. Insgesamt 
rd. 12 Prozent der Promovierenden lebten hauptsächlich von persönlichen Geldzuwendun-
gen, Ersparnissen, Darlehen oder sozialen Leistungen.“49 

                                     

47 Forschung & Lehre: Höhere Fördersätze, weniger Stipendiaten, Mitteilung vom 9. August 2023. 
https://www.forschung-und-lehre.de/politik/hoehere-foerdersaetze-weniger-stipendiaten-5827.  

48 Wissenschaftsrat (2023): Ausgestaltung der Promotion im deutschen Wissenschaftssystem; DOI: 
https://doi.org/10.57674/mddg-3k77.  

49 Seite 48 ebd.  

https://www.forschung-und-lehre.de/politik/hoehere-foerdersaetze-weniger-stipendiaten-5827
https://doi.org/10.57674/mddg-3k77
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Hinsichtlich der Beschäftigungsverhältnisse an deutschen Hochschulen für Promovierende stellt 
das Statistische Bundesamt in der „Statistik der Promovierenden 2019“50 Daten zur Verfügung, 
die im Internet abrufbar sind.51 

 

*** 

                                     

50 Destatis: Statistik der Promovierenden, 2019, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bil-
dung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/promovierendenstatistik-
5213501197004.pdf?__blob=publicationFile.  

51 Seite 15 ebd.  

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/promovierendenstatistik-5213501197004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/promovierendenstatistik-5213501197004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/promovierendenstatistik-5213501197004.pdf?__blob=publicationFile
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